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502. Verordnung des Bundesministers für
Unterricht und Kunst vom 31. August 1982
über das Ausmaß der Lehrverpflichtung der
Bundeslehrer an Pädagogischen Akademien,
Berufspädagogischen Akademien, Pädagogi-
schen Instituten und Berufspädagogischen

Instituten

Auf Grund der §§ 7 Abs. 1 und 9 Abs. 3 des
Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetzes, BGBl.
Nr. 244/1965, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. Nr. 567/1981, wird im Einvernehmen
mit dem Bundeskanzler und dem Bundesminister
für Finanzen verordnet:

§ 1. Soweit die Unterrichtsgegenstände an Lehr-
gängen zur Vorbereitung auf die Lehrbefähigungs-
prüfung für hauswirtschaftliche Berufsschulen, die
am Berufspädagogischen Institut des Bundes in
Vorarlberg geführt werden, nicht in den Anlagen 1
bis 6 des Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetzes
erfaßt sind, werden sie in die Lehrverpflichtungs-
gruppe I bis VI (§ 2 Abs. 1 des genannten Gesetzes)
wie folgt eingereiht:

Lehrverpflichtungsgruppe I

1. Ergänzung der fachlichen Ausbildung,

2. Erziehungs- und Unterrichtslehre,

3. Geschichte des berufsbildenden Schulwesens,

4. Pädagogische Psychologie,

5. Pädagogische Soziologie,

6. Schulrechtskunde.

Lehrverpflichtungsgruppe II

Sprach- und Sprecherziehung.

Lehrverpflichtungsgruppe III

1. Allgemeine Rechtskunde,

2. Methodik und Schulpraxis,

3. Schulpraktische Übungen,

4. Staatsbürgerkunde,

5. Volkswirtschaftslehre.

§ 2. Die nachstehenden durch § 9 Abs. 2 des
Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetzes nicht
erfaßten Nebenleistungen an Pädagogischen Aka-
demien, Berufspädagogischen Akademien, Pädago-
gischen Instituten und Berufspädagogischen Insti-
tuten sind, soweit sie von Lehrern der Verwen-
dungsgruppen L 1 und L 2 erbracht werden, im
nachstehenden Ausmaß in die Lehrverpflichtung
einzurechnen:

1. Als eine Wochenstunde der Lehrverpflich-
tungsgruppe II die Studienberatung.

2. Als eine Wochenstunde der Lehrverpflich-
tungsgruppe II die Verwaltung der Lehrmittel-
sammlung für

a) Heimat- und Landeskunde,
b) Naturkunde,
c) humanwissenschaftliche Unterrichtsgegen-

stände,
d) betriebswirtschaftliche und staatsbürgerkund-

liche Unterrichtsgegenstände,
e) fachtheoretische Unterrichtsgegenstände,
f) Sprachlabors.

3. Als eine Wochenstunde der Lehrverpflich-
tungsgruppe V die Verwaltung der Lehrmittel-
sammlung für

a) Bildnerische Erziehung,
b) Hauswirtschaft,
c) Werkerziehung,
d) fachpraktische Unterrichtsgegenstände,
e) fraulich-lebenskundliche Unterrichtsgegen-

stände.

§ 3. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. September
1982 in Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung
tritt die Verordnung des Bundesministers für
Unterricht, BGBl. Nr. 339/1968, über das Ausmaß
der Lehrverpflichtung der Bundeslehrer an Pädago-
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gischen Akademien, Berufspädagogischen Lehran-
stalten und Berufspädagogischen Instituten, in der
Fassung der Verordnungen BGBl. Nr. 308/1970
und Nr. 401/1972 außer Kraft.

Sinowatz

5 0 3 . Verordnung des Bundesministers für
Wissenschaft und Forschung vom 13. Septem-
ber 1982, mit welcher die Verordnung vom
26. Mai 1979, BGBl. Nr. 328, über den Denk-

malbeirat geändert wird

Auf Grund des § 16 Denkmalschutzgesetz,
BGBl. Nr. 533/1923, in der Fassung der Bundesge-
setze BGBl. Nr. 92/1959 und BGBl. Nr. 167/1978
wird die Verordnung vom 26. Mai 1979, BGBl.
Nr. 328, über den Denkmalbeirat wie folgt geän-
dert:

1. Dem § 3 Abs. 1 ist als letzter Satz anzufügen:
„Zu ständigen Mitgliedern können auch Personen
ernannt werden, die auf Grund langjähriger beruf-
licher oder sonstiger praktischer Erfahrung beson-
ders umfangreiche Kenntnisse auf einem oder
mehreren der oben bezeichneten Gebiete erworben
haben."

2. Dem § 5 Abs. 3 ist als letzter Satz anzufügen:
„Ständige Vertreter (sowie deren Stellvertreter)
sind von den Nominierungsberechtigten dem Bun-
desminister für Wissenschaft und Forschung
bekanntzugeben, der diese Nominierung an den
Vorsitzenden des Denkmalbeirates weiterzuleiten
sowie den Präsidenten des Bundesdenkmalamtes
hievon in Kenntnis zu setzen hat."

3. Im § 5 Abs. 4 ist der letzte Halbsatz zu strei-
chen.

4. § 7 Abs. 3 erster Satz hat zu lauten:
„Beschlüsse des Denkmalbeirates werden mit

einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen aller
anwesenden Mitglieder gefaßt."

5. Dem § 10 Abs. 1 ist als letzter Satz anzufü-
gen:
„Die Abstimmungsergebnisse können auch zwei-
fach und zwar mit und ohne Einbeziehung der
nichtständigen Mitglieder festgehalten werden."

Firnberg

5 0 4 . Verordnung des Bundesministers für
Justiz vom 27. September 1982 betreffend die

Errichtung einer elften Notarstelle in Graz

Auf Grund des § 9 der Notariatsordnung vom
25. Juli 1871, RGBl. Nr. 75, wird verordnet:

Im Sprengel des Landesgerichtes für Zivilrechts-
sachen Graz wird mit Wirksamkeit vom 1. Jänner
1983 eine weitere Notarstelle mit dem Amtssitz in
Graz errichtet.

Broda

5 0 5 . Verordnung des Bundesministers für
Finanzen vom 29. September 1982 zur Durch-

führung des Beteiligungsfondsgesetzes

Auf Grund des § 9 Abs. 3 des Beteiligungsfonds-
gesetzes, BGBl. Nr. 111/1982, wird verordnet:

§ 1. Der Inhalt des Formblattes für den Rechen-
schaftsbericht einer Beteiligungsfondsgesellschaft
wird entsprechend der Anlage festgelegt.

§ 2. Die Unternehmenskennzahlen gemäß Punkt
II-A-2 der Anlage werden wie folgt umschrieben:

a) Die Eigenkapitalquote ist das Verhältnis des
Eigenkapitals zur Bilanzsumme.

b) Das Eigenkapital errechnet sich aus dem
Kapitalkonto zuzüglich des Beteiligungskapi-
tals sowie der nicht durch Verbindlichkeiten
belasteten Rücklagen. Für die Ermittlung des
Eigenkapitals bei Personen- und Kapitalge-
sellschaften sowie bei Erwerbs- und Wirt-
schaftsgenossenschaften sind zusätzlich die
Bestimmungen des § 12 Abs. 2 Z 1 bis 3 Kre-
ditwesengesetz, BGBl. Nr. 63/1979, sinnge-
mäß anzuwenden.

c) Der Cash-flow ist das versteuerte Jahreser-
gebnis zuzüglich der Abschreibung für
Abnutzung, zuzüglich Gewinnkürzungen auf
Grund steuerlicher Begünstigungsbestim-
mungen, abzüglich Gewinnerhöhungen aus
der Auflösung solcher steuerlicher Begünsti-
gungen und ab- oder zuzüglich der Salden-
veränderung anderer Rücklagen. Als steuerli-
che Begünstigungsbestimmungen sind die
Bestimmungen der §§6 Abs. 7, 10, 12 und
123 EStG 1972 sowie die Bestimmungen über
vorzeitige Abschreibungen und über steuer-
freie Rücklagen, ausgenommen die Vorsorge
für Abfertigungen, anzusehen.

d) Die Betriebsleistung ist der Bruttoerlös
abzüglich Erlösschmälerungen, das sind Kun-
denskonti, Rabatte und Boni, zu- oder
abzüglich Bestandsveränderungen, zuzüglich
aktivierte Eigenleistungen.

e) Das Gesamtkapital ist das Eigenkapital
zuzüglich der Verbindlichkeiten, der Vor-
sorge für Abfertigungen und der Pensions-
rückstellungen, ohne Rechnungsabgren-
zungsposten. Zur Ermittlung der Rentabilität
des Gesamtkapitals ist das Gesamtkapital mit
dem versteuerten Jahresergebnis, zuzüglich
Gewinnkürzungen auf Grund steuerlicher
Begünstigungsbestimmungen (§ 2 lit. c), ab-
züglich Gewinnerhöhungen aus der Auflö-
sung solcher steuerlicher Begünstigungen,
zuzüglich Aufwandszinsen in Beziehung zu
setzen.

f) Die Effektivverschuldung sind die langfristi-
gen und kurzfristigen Verbindlichkeiten ein-
schließlich Verbindlichkeiten aus Anlagenzu-
gängen, abzüglich der liquiden Mittel.
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§ 3. Wesentliche Veränderungen der im Rechen-
schaftsbericht enthaltenen Posten gegenüber dem
Vorjahresansatz sind hinreichend zu erläutern
(Pkt. IV der Anlage).

§ 4. Diese Verordnung tritt mit 1. Oktober 1982
in Kraft.

Salcher

ANLAGE

Formblatt für den Rechenschaftsbericht

I. Jahresüberschußrechnung gemäß § 10 Abs. 2
des Beteiligungsfondsgesetzes

A. Mittelzuflüsse
1. aus der Ausgabe von Genußscheinen,
2. aus Beteiligungen an Unternehmen

a) Gewinnanteile
b) Dividenden
c) Sonstige Zuflüsse,

3. aus der Aufgabe von Beteiligungen an Unter-
nehmen,

4. aus sonstigen Veranlagungen in
a) Wertpapieren
b) Guthaben bei Kreditunternehmungen
c) Sonstigem,

5. aus der Aufgabe sonstiger Veranlagungen,
6. andere kassenmäßige Zugänge.

B. Mittelabflüsse
1. in Veranlagungen

a) Beteiligung an Unternehmen
b) Sonstige Veranlagungen

aa) Wertpapiere
bb) Guthaben bei Kreditunternehmungen
cc) Sonstiges,

2. Fondserrichtungskosten,
3. Vergütungen und Kosten der Verwaltung

a) Beteiligungsfondsgesellschaft
aa) Fester Betrag
bb) Vom Jahresüberschuß abhängiger

Betrag
b) Depotgebühren
c) Sonstige Kosten gem. § 15 BFG (Fonds-

richtlinien),
4. in die Fondsreserve

a) Wertpapiere
b) Guthaben bei Kreditunternehmungen
c) Sonstiges,

5. andere kassenmäßige Abgänge.

C. Jahresüberschuß

II. Angaben über das Fondsvermögen

A. Beteiligungen 1)
1. Unternehmen

a) Firma
b) Register
c) Rechtsform
d) Gründungsjahr
e) Sitz/Hauptniederlassung
f) Gegenstand
g) Zugehörigkeit zur Kammer der gewerbli-

chen Wirtschaft,
2. Unternehmenskennzahlen

a) Eigenkapitalquote
b) Cash-flow zu Betriebsleistung
c) Rentabilität des Gesamtkapitals
d) Effektivverschuldung zu Cash-flow
e) Zahl der Beschäftigten,

3. Beteiligung
a) Rechtsform
b) Anschaffungskosten
c) Laufzeit.

B. Sonstige Veranlagungen
1. Wertpapiere,
2. Guthaben bei Kreditunternehmungen,
3. Kassenbestand,

4. Sonstige.

C. Fondsreserve

D. Bemerkungen zur Wertermittlung

III. Ausschüttung je Genußschein

A. 1. Gesamtvolumen des Beteiligungsfonds,
2. Stückelung in Genußscheine.

B. 1. Jahresüberschuß,
2. Ausschüttung je Genußschein,
3. Vortrag aus Abrundungsdifferenzen.

IV. Erläuterungen

V. Publizitätsbestimmungen

A. Bestätigungsvermerk gemäß § 9 Abs. 4 BFG

B. Zustimmung des Aufsichtsrates

1) Die Angaben sind für jede Beteiligung gesondert zu
erstatten.
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